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16. Oktober 2019


Amtsblatt der Französischen Republik Nr. 0241 vom 16. Oktober 2019

Text Nr. 2


Dekret Nr. 2019-1052 vom 14. Oktober 2019 über das Verbot des Selbstbedienungsverkaufs von bestimmten Kategorien von Biozidprodukten an nichtgewerbliche Nutzer

NOR-NR.: TREP1908670D


ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/14/TREP1908670D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/14/2019-1052/jo/texte




Betroffene Zielgruppen: Vertreiber von Biozidprodukten, nichtgewerbliche Nutzer.

Gegenstand: Biozid-Produkte.

Inkrafttreten: Der Text tritt an dem Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Hinweis: In dem Dekret werden die Kategorien von Biozidprodukten aufgeführt, die angesichts der Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht unmittelbar im Selbstbedienungsverkauf an nichtgewerbliche Nutzer abgegeben werden dürfen. Eine Missachtung des Verbots des Selbstbedienungsverkaufs dieser Produkte wird als Verstoß der Klasse 5 geahndet.

Verweise: Das Dekret ergeht in Anwendung von Artikel L. 522-5-2 des Umweltgesetzbuchs, der durch den Artikel 76 des Gesetzes Nr. 2018-938 vom 30. Oktober 2018 für ausgewogene Handelsbeziehungen im Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor und für gesunde, nachhaltige und für jedermann zugängliche Lebensmittel geschaffen wurde; die Bestimmungen des durch das vorliegende Dekret geänderten Umweltgesetzbuchs können in ihrer durch diese Änderung entstandenen Fassung auf der Website von Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) eingesehen werden.


Der Premierminister,

gestützt auf den Bericht der Ministerin für den ökologischen und solidarischen Wandel,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten, insbesondere Artikel 17 Absatz 5;

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

gestützt auf das Umweltgesetzbuch, insbesondere Artikel L. 522-5-2 und Artikel R. 522-1 bis R. 522-25;

gestützt auf das Strafgesetzbuch, insbesondere Artikel R. 610-1;

gestützt auf die an die Europäische Kommission gerichtete Notifizierung Nr. 2019/134 vom 25. März 2019 und die Bemerkungen der Kommission und der italienischen Behörden;

gestützt auf die Bemerkungen, die im Rahmen der öffentlichen Konsultation vom 14. März 2019 bis 5. April 2019 in Anwendung des Artikels L. 123-19-1 des Umweltgesetzbuchs vorgebracht wurden;

nach Anhörung des Staatsrates (Abteilung für öffentliche Arbeiten),

erlässt folgendes Dekret:


Artikel 1

In Buch V Titel II Kapitel II Abschnitt 5 des Umweltgesetzbuchs (Vorschriftenteil) wird nach dem Artikel R. 522-16-2 ein Artikel R. 522-16-3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„Artikel R. 522-16-3. - Vorbehaltlich der Bestimmungen in den Genehmigungen, die in Anwendung der vorgenannten Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 für die verschiedenen Biozidprodukte erteilt wurden, ist die unmittelbare Abgabe im Selbstbedienungsverkauf an nichtgewerbliche Nutzer der nachfolgenden in Artikel L. 522-5-2 genannten Kategorien von Biozidprodukten verboten:

– Produkte, bei denen anhand von Daten das Auftreten von Resistenzen nachgewiesen oder vermutet werden kann;

– Produkte, bei denen versehentliche Vergiftungen gemeldet werden;

– Produkte, die nicht für das vereinfachte Genehmigungsverfahren gemäß Artikel R. 522-16-2 Nummer III zugelassen sind, bei denen anhand von Daten belegt wird, dass sie häufig unter Missachtung der in ihrer Genehmigung für das Inverkehrbringen oder in der von dem Hersteller erstellten Gebrauchsanweisung enthaltenen Vorschriften für den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt verwendet werden.

Durch einen Erlass des Ministers für Umwelt, der nach Stellungnahme der nationalen Behörde für Lebensmittel-, Umwelt- und Arbeitssicherheit ergeht, werden die Biozidprodukte, die ggf. als Gesamtheit von Biozidprodukten mit bestimmten Wirkstoffen angegeben werden, bzw. die Arten von Biozidprodukten, die zu jeder der Kategorien gehören, festgelegt. In dem Erlass wird die Frist festgelegt, die den Vertreibern für die Umsetzung des in Absatz 1 genannten Verbots der Abgabe im Selbstbedienungsverkauf gesetzt wird.“

Artikel 2

Vor dem letzten Absatz von Artikel R. 522-25 Nummer I des Umweltschutzgesetzes wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„9. der Selbstbedienungsverkauf von einem der in dem letzten Absatz von Artikel R. 522-16-3 genannten Produkte an nichtgewerbliche Nutzer.“

Artikel 3

Die Siegelbewahrerin, Ministerin der Justiz, und die Ministerin für den ökologischen und solidarischen Wandel, werden jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich mit der Durchführung des vorliegenden Dekrets beauftragt, das im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht wird.


Geschehen am 14. Oktober 2019.

Edouard Philippe
Im Namen des Premierministers:

Die Ministerin für ökologischen und solidarischen Wandel,
Elisabeth Borne

Die Siegelbewahrerin, Ministerin der Justiz,
Nicole Belloubet
